
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6 
 

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach Telefonzentrale: (0 36 91) 670-800 
 
Sprechzeiten: Sprechzeiten: Bankverbindung: 
Mo 9:00 – 12:00 Uhr Mo 8:00 - 16:00 Uhr Wartburg-Sparkasse 
Di 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr Di 8:00 - 18:00 Uhr BLZ 840 550 50, Konto-Nr. 2003 
Mi geschlossen Mi 8:00 - 13:00 Uhr SWIFT-BIC: HELADEF1WAK 
Do 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr Do 7:00 - 18:00 Uhr IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 
Fr 9:00 – 12:00 Uhr Fr 8:00 - 16:00 Uhr Gläubiger ID: DE7503300000076704 
http://www.eisenach.de Sa 9:00 - 12:00 Uhr 
E-Mail: info@eisenach.de E-Mail: buergerbuero@eisenach.de 
 
Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a ThürVwVfG. 

Herr 
U. S. 
99817 Eisenach 
      
      
      

 

 

 

 

       

       

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   24.11.2016 

Beantwortung der Anfrage EAF-0089/2016 

Sehr geehrter Herr S.,  
 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1. 
Die Veröffentlichung von Livemitschnitten der Stadtratssitzungen durch die Kommune selbst 
oder im Auftrag der Kommune ist datenschutzrechtlich unzulässig. 
Gem. § 40 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) sind die Sitzungen des Stadtrates 
grundsätzlich öffentlich durchzuführen. Dieses Gebot ist jedoch schon dann gewahrt, wenn 
ein ausreichend großer Sitzungsraum, der für den Normalbürger zumutbar erreichbar ist, zur 
Verfügung gestellt wird. Folglich kann aus § 40 Abs. 1 ThürKO keine Berechtigung für eine 
Liveübertragung von Stadtratssitzungen mit elektronischen Medien abgeleitet werden. Da 
somit die Thüringer Kommunalordnung keine spezialgesetzliche Regelung enthält, ist die 
Zulässigkeit von Livemitschnitten anhand des Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG) zu 
prüfen. Bei der Veröffentlichung von Livemitschnitten der Stadtratssitzungen im Radio und 
damit auch im Internet handelt es sich aufgrund der Möglichkeit, weltweit Einsicht nehmen zu 
können, um eine Datenübermittlung an Stellen außerhalb des Geltungsbereiches des 
Grundgesetzes. Daher ist für die Zulässigkeitsprüfung der § 23 ThürDSG einschlägig. 
Danach ist ein Audio-Livestream durch die Kommune selbst oder im Auftrag der Kommune 
datenschutzrechtlich unzulässig. 
Durch das „Wartburg-Radio 96,5“ erfolgen bereits Tonaufzeichnungen der öffentlichen Teile 
der Stadtratssitzungen. Diese werden jedoch nicht live, sondern zeitversetzt gesendet. 
 
Zu 2. 
Die in Antwort 1 aufgeführten Normen sind Landesvorschriften, welche nicht durch den 
Stadtrat geändert werden können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 

 

 


	FAuswirkung

